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» ORDENTLICHE  

HAUPTVERSAMMLUNG 2018 

DEUTSCHE WOHNEN SE 
Berlin 
 
ISIN DE000A0HN5C6 
WKN A0HN5C 

Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Wohnen SE, 
am Freitag, 15. Juni 2018, um 10.00 Uhr (MESZ) 

im Kap Europa, Osloer Straße 5, 60327 Frankfurt am Main 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN RECHTEN DER AKTIONÄRE 

(nach Art. 56 SE-VO, § 50 Absatz 2 SEAG, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 

127, § 131 Abs. 1 Aktiengesetz [AktG]) 

Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, 

insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die Gesellschaft aufgrund der 

Verweisungsnormen der Artikel 5, Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii), Artikel 53 sowie Artikel 

61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das 

Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (nachfolgend „SE-VO“) Anwendung, 

soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. 

Die Einberufung der Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten 

der Aktionäre nach Art. 56 der SE-VO, § 50 Absatz 2 SE-Ausführungsgesetz 

(„SEAG“), § 122 Absatz 2 AktG, § 126 Absatz 1 AktG, § 127 AktG und § 131 AktG. 

Die nachstehenden Ausführungen dienen einer weiteren Erläuterung dieser Best-

immungen. 

1. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Artikel 56 Satz 2 und Satz 3 

SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG 

Die Ergänzung der Tagesordnung um einen oder mehrere Punkte kann von einem 

oder mehreren Aktionären beantragt werden, sofern sein oder ihr Anteil 5 Prozent 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 (dies entspricht 

500.000 Aktien) erreicht. Dieses Quorum ist gemäß Artikel 56 Satz 3 SE-VO in 

Verbindung mit § 50 Abs. 2 SEAG für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer 

Europäischen Aktiengesellschaft (SE) erforderlich; § 50 Abs. 2 SEAG entspricht 
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dabei inhaltlich der Regelung des § 122 Abs. 2 AktG. Die im Fall einer deutschen 

Aktiengesellschaft geltende Mindesthaltedauer von 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens und bis zur Entscheidung des Vorstands gilt für die Akti-

onäre der Gesellschaft nicht (Art. 56 SE-VO i. V. m. § 50 Abs. 2 SEAG). Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Deutsche Wohnen SE zu richten 

und muss der Gesellschaft spätestens bis Dienstag, den 15. Mai 2018 bis 24.00 

Uhr (MESZ) zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht be-

rücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

Deutsche Wohnen SE 

Vorstand  

z. Hd. Herrn Dirk Sonnberg 

Mecklenburgische Straße 57  

14197 Berlin 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach 

Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 

zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 

sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 

außerdem unter der Internet-Adresse http://ir.deutsche-wohnen.com (dort im Be-

reich „Hauptversammlungen“ > „Ordentliche Hauptversammlung 2018“) bekannt 

gemacht und den Aktionären nach § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vor-

schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-

ordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Be-

gründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen 

von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an 

Deutsche Wohnen SE 

Legal/Compliance 

Mecklenburgische Straße 57 

14197 Berlin  

Telefax: + 49 (0) 30 89 786-5499 

E-Mail: compliance@deuwo.com 

zu richten. 

Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden, 
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1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen 

würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss 

der Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder 

irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs 

bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 AktG zu-

gänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begrün-

dung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversamm-

lungen der Gesellschaft nach § 125 AktG zugänglich gemacht worden ist 

und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertre-

tenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung 

nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen 

einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat 

stellen lassen. 

Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt sinngemäß dasselbe. Ferner 

braucht der Vorstand Vorschläge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und 

Abschlussprüfern nicht zugänglich zu machen, wenn sie nicht den Namen, ausge-

übten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Kandidaten, bei juristischen Per-

sonen die Firma und den Sitz, enthalten und bei Vorschlägen zur Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern keine Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich 

zu bildenden Aufsichtsräten gemacht worden sind. Angaben zu ihrer Mitgliedschaft 

in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen sollen beigefügt werden. Wahlvorschläge brauchen nicht begründet wer-

den. 

Die Begründung von Gegenanträgen braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 

wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen mehrere Aktionäre 

Gegenanträge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung, so kann der 

Vorstand die Gegenanträge sowie ihre jeweiligen Begründungen zusammenfas-

sen. 

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären ein-

schließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begrün-
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dungen werden nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse http://ir.deutsche-

wohnen.com (dort im Bereich „Hauptversammlungen“ > „Ordentliche Hauptver-

sammlung 2018“) veröffentlicht. Dabei werden die bis zum Donnerstag, den 

31. Mai 2018 bis 24.00 Uhr (MESZ) bei der oben genannten Adresse eingehen-

den Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung 

berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter 

der genannten Internet-Adresse veröffentlicht. 

3. Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemä-

ßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Aus-

kunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-

gen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesell-

schaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des 

Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der 

Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form 

vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Auskunftspflicht des 

Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Absatz 1, 2 Handelsgesetzbuch) in 

der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht 

vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 

Der Vorstand darf die Auskunft gemäß § 131 Absatz 3 AktG verweigern, 

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beur-

teilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unterneh-

men einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steu-

ern bezieht;  

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der 

Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Ge-

genstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss 

feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe die-

ser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft im Sinne des § 264 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs zu 

vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresab-

schluss feststellt; 
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5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen 

würde; 

6. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens 

sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zu-

gänglich ist. 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 

Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb 

der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf 

dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sach-

gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. 

Der Vorstand darf in diesem Fall die Auskunft nicht nach Nr. 1 bis 4 verweigern. 

Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine 

Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Nieder-

schrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht 

der Aktionäre nach § 13 Absatz 9 der Satzung der Gesellschaft zeitlich angemes-

sen zu beschränken. Er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der 

Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptver-

sammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für 

den einzelnen Frage- oder Redebeitrag angemessen festsetzen. 


